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- neuartige Aufzeichnungen (z.B. maschinenlesbare Daten
träger, wie Lochkarten und -bänder, Magnotkarlen, Dis
ketten, Magnetbänder und Tonbandkaasetton tait Cotaputax*- 
progrannaon bzrw. anderen geheimen Aufzeichnungen),

- neuartige Tatverkzeug© (z.B. Matrix eines Buchungsauto
mat en, Handstanalocher zur Manipulierung an Lochbändern, 
miniaturisierte Funktechnik).

Bei der hohen Geschwindigkeit der Entwicklung des wissen
schaftlich-technischen Fortschrittes lat mit weiteren Ver

minderungen auf diesem Gebiet zu rechnen.

Die Sicherung von Beweismitteln wird in der üntersuohunga- 
V  haftanstalt wie folgt dux*ehgef ährt j

j'. Gegenstände und Bekleidung

Die Vielfalt ist hier besonders groß. Neben den unter
schiedlichsten Bekleidung»gegenständen können das z, B. 
seins

- Schuß- and andere Waffen (Sicherheit beachten!),
- Werkzeuge (einschließlich möglicher TatWerkzeuge),
- Gegenständ© des persönliche Bedarfs,
- Koffer, Taschen u. a, Behältnisse,
- Fotoausrüstung,
- Funktechnik,
- Schlüssel u. a. Sohiießwcrkzeuge,
- Schreibgeräte*

B® ist zu unterscheiden, ob der Gegenstand oder das Be
kleidungsstück

a) selbst das Beweismittel darstellt,
b) das Versteck für das Beweismittel oder
c) Spurenträger ist.


